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A. Einleitung

Um einen Einkauf zu tätigen, ist es heute für den Käufer längst nicht mehr notwendig, das Haus zu verlassen. Einkäufe werden vielfach schlichtweg von zu Hause aus über Internet, Telefon oder Fax getätigt. Diese Entwicklung bietet viele Vorteile, denn es müssen keine Wege mehr zurückgelegt werden, Preisvergleiche sind besser möglich und der Käufer kann sich auch an Unternehmer außerhalb seines Landes richten. Der Fernabsatz birgt jedoch auch einige Gefahren. Der Käufer hat bei einem solchen Kauf nicht die Möglichkeit, die Ware selbst zu prüfen und muss sich deshalb auf die Informationen verlassen, welche ihm der Unternehmer übermittelt. Unterschiedliche innerstaatliche Regelungen bedeuten zudem Rechtsunsicherheit für den Verbraucher, wenn dieser mit einem Unternehmer eines anderen Landes einen Vertrag abschließt. Der europäische Gesetzgeber sah sich deshalb veranlasst, eine Verbraucherschutzrichtlinie zu erlassen. Die Fernabsatzrichtlinie oder auch Richtlinie 97/7/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. 05. 1997 über den Verbraucherschutz bei Vertragsschlüssen im Fernabsatz
, ist die Vorgabe der Richtliniengeber an die Mitgliedsstaaten der EU, den Verbraucherschutz im Fernabsatz besonders zu regeln. 

B. Wesentliche Bestimmungen der Fernabsatzrichtlinie

Fernabsatzverträge iSd Art. 2 der FARL sind Verträge über die Lieferung von Waren oder über die Erbringung von Dienstleistungen, die zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln abgeschlossen werden. Das besondere Kennzeichen solcher Verträge ist die fehlende psychische Begegnung der Vertragspartner
. Fernkommunikationsmittel sind nach Art. 2 Nr. 4 der FARL solche Kommunikationsmittel, die zur Anbahnung oder zum Abschluss eines Vertrages ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit der Vertragsparteien eingesetzt werden können. Bei der Definition des “Vertragsabschlusses im Fernabsatz” (Art. 2 Nr. 1) gibt der Text der FARL keine allgemeine gemeinschaftsrechtliche Regelung zum Zustandekommen eines Vertrags. Die Art des Vertragsabschluss, im deutschen Recht das Zusammenspiel von Angebot und Annahme, kann somit von jedem Mitgliedsstaat individuell geregelt werden
. Mithin bestehen in den mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen einige wesentliche Unterschiede in der dogmatischen Konstruktion des Vertragsabschlusses. Nach französischem Recht kann ein Inserat bereits ein bindendes Angebot des Unternehmers sein
. Nach deutschem Recht läge lediglich eine unverbindliche invitatio ad offerendum vor
. 
Die FARL schafft mit ihren Regeln größtenteils einem schuldrechtlichen Verbraucherschutz
. Geregelt werden Informationspflichten des Unternehmers (Art. 4 und 5), das Widerrufsrecht des Verbrauchers bei Fernabsatzgeschäften (Art. 6) und die Rechte des Verbrauchers bei der Zusendung unbestellter Waren (Art. 9). Für den Widerruf schreibt Art. 6 I der Richtlinie vor, dass der Verbraucher jeden Vertragsschluss im Fernabsatz innerhalb einer Frist von mindestens 7 Werktagen ohne Begründung widerrufen kann. Die einzigen Kosten die dem Verbraucher nach Art. 6 I der Richtlinie auferlegt werden können, sind die Kosten für die Rücksendung der Waren. Ferner wird in Art. 6 I der Beginn der Widerrufsfrist ohne Abweichungsmöglichkeiten festgelegt. Art. 12 der FARL regelt die Unabdingbarkeit der Rechte des Verbrauchers, welche die FARL ihm einräumt. Gemäß Art. 14 der FARL können die Mitgliedstaaten in dem unter die FARL fallenden Bereich mit dem EG-Vertrag in Einklang stehende strengere Bestimmungen erlassen oder aufrechterhalten, um ein höheres Schutzniveau für die Verbraucher sicherzustellen. 
C. Rechtssituation in Deutschland
Deutschland erließ 2000 das Fernabsatzgesetz, welches bis zum 31. 12. 2001 (BGBl., 3102) galt und schließlich im Rahmen der Schuldrechtsreform durch die §§ 312b ff. BGB
 in das BGB integriert wurde
. Durch Gesetz vom 2. 12. 2004 mit Wirkung zum 8. 12. 2004 wurden die §§ 312b ff. später noch einmal modifiziert. 

I. Anwendungsbereich der §§ 312b ff.
§ 312b I 1 definiert Fernabsatzverträge entsprechend des Art. 2 der FARL. Die §§ 312b ff. gelten nur für Fernabsatzverträge in diesem Sinne. Vom Anwendungsbereich ausgeschlossen sind nach § 312b I 1 letzter HS zudem Verträge, bei denen der Vertragsschluss nicht im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems erfolgt, also zufällige oder gelegentliche Vertragsschlüsse per Fernkommunikation
. Der Unternehmer muss vielmehr personell und sachlich so organisiert sein, dass er regelmäßig im Fernabsatz zu tätigende Geschäfte bewältigen kann
. 
II. Informationspflichten des Unternehmers

Die Informationspflichten des Unternehmers stellen neben dem Widerrufsrecht das zentrale Mittel des Verbraucherschutzes dar
. § 312c I 1 verweist auf die Verordnung über Informations- und Nachweispflichten nach bürgerlichem Recht (BGB-InfoV), woraus sich die Einzelheiten der Informationspflichten des Unternehmers ergeben. Der Unternehmer hat den Verbraucher vor Abschluss eines Fernabsatzvertrages zu informieren über seine Identität und Anschrift, über wesentliche Merkmale der Ware, den Preis, gegebenenfalls über zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten, über ein gegebenenfalls bestehendes Widerrufsrecht, über die Anschrift für Beanstandungen, über Kundendienst sowie über Gewährleistungs- und Garantiebedingungen. Die Informationen müssen dem Verbraucher gemäß § 312c II in Textform (§ 126b) mitgeteilt werden. Damit die Widerrufsbelehrung wirksam ist, muss sie nach Abgabe der auf den Vertragsschluss gerichteten Erklärung des Verbrauchers erfolgen
. Zudem muss sie die in § 355 II 1 genannten Angaben enthalten, also Namen, Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und einen Hinweis auf den Fristbeginn. Sie muss ferner hinreichende Informationen über die Rechte des Verbrauchers enthalten und darf diesen nicht nur über seine Pflichten belehren
. Die Erklärung unterliegt darüber hinaus dem Deutlichkeitsgebot, muss also inhaltlich und drucktechnisch deutlich gestaltet sein
. Überflüssige Zusätze, welche von der eigentlichen Widerrufsbelehrung ablenken, sind nicht erlaubt
. Die Informationspflichten sollen für den Verbraucher als Grundlage für die Ausübung seines Widerrufsrechts dienen
. Nach § 312c II beginnt die Widerrufsfrist deshalb nicht zu laufen, bevor der Unternehmer seine Informationspflichten in der geforderten Form vollständig erfüllt hat. Verstößt er gegen seine Pflichten, so kommt eine Schadensersatzhaftung nach § 311 II i.V.m. § 280 I wegen Verletzung einer vorvertraglichen Pflicht in Betracht
.

III. Widerrufsrecht des Verbrauchers

§ 312d I regelt das Widerrufsrecht des Verbrauchers. Die Ausübung erfolgt gemäß § 312d I1 nach Maßgabe der §§ 355, 356. Das Widerrufsrecht gibt dem Verbraucher die Möglichkeit, sich ohne Grund aus dem Vertrag zu lösen. Es handelt sich um ein Gestaltungsrecht, welches durch einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung ausgeübt wird
. Abweichende Vereinbarungen vom Widerrufsrecht zum Nachteil des Verbrauchers sind nach § 312f unzulässig. Fernabsatzverträge, bei denen dem Verbraucher ausnahmsweise kein Widerrufsrecht zusteht, werden in § 312d IV und V genannt. Dazu gehören Vertrage, welche Waren zum Inhalt haben, die besonders auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind (Nr. 1). Ein Ausschluss des Widerrufsrechts gilt auch für die Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten (Nr. 3) und die Erbringung von Wett- und Lotteriedienstleistungen (Nr. 4),  für Versteigerungen (Nr. 5, nicht aber Internet-Auktionen wie eBay
) sowie für Verträge über die Lieferung von Waren oder Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat (Nr. 6). Kein Widerrufsrecht besteht ferner bei Datenträgern (Audio- oder Videoaufnahmen oder Software), die vom Verbraucher entsiegelt worden sind (Nr. 2). Dem Verbraucher soll damit die Möglichkeit genommen werden, eine Kopie des Datenträgers anzufertigen um sich dann durch Widerruf von der Zahlungspflicht zu entziehen
. 

1. Ausübung des Widerrufsrechts

Die Ausübung des Widerrufsrechts erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Unternehmer innerhalb der vorgeschriebenen Frist, § 355 I.
a) Widerrufserklärung

Aus der Widerrufserklärung muss sich ergeben, dass der Verbraucher den Vertrag nicht mehr gelten lassen will, wobei das Wort „Widerruf“ nicht verwendet werden muss
. Nach § 355 I 2 muss die Widerrufserklärung in Textform (§126) oder konkludent durch Rücksendung der Waren erfolgen. Eine Begründung ist nicht erforderlich. Für die Rücksendung gilt, dass für den Unternehmer erkennbar sein muss, auf welchen Vertrag sich die Erklärung bezieht. Es handelt sich um eine empfangsbedürftige Willenserklärung
, sodass der Widerruf nach § 130 I erst wirksam wird, wenn er dem Unternehmer zugegangen ist. 

b) Widerrufsfrist

Nach § 355 I 2 beträgt die Widerrufsfrist grundsätzlich zwei Wochen. Zur Fristwahrung kommt es auf den Zeitpunkt der Absendung des Widerrufes, nicht aber auf dessen Zugang an (§ 355 I 2). Hierdurch soll gewährleistet werden, dass dem Verbraucher tatsächlich zwei Wochen zur Prüfung der Ware zur Verfügung stehen
. Erfolgt die Widerrufsbelehrung seitens des Unternehmers erst nach Vertragsschluss, so verlängert sich die Widerrufsfrist nach § 355 II 2 auf einen Monat. Ferner kann die Frist durch Vertrag zu Gunsten des Verbrauchers verlängert werden
. Eine Verkürzung ist dagegen nicht möglich
. Handelt es sich um die Lieferung von Waren, so beginnt die Frist nach § 355 III 2 mit Eingang der Ware beim Empfänger. Die Fristberechnung erfolgt dann nach den §§ 187 I, 188 II, 193. Hat der Unternehmer seine Informationspflichten nicht eingehalten, so erlischt das Widerrufsrecht des Verbrauchers spätestens 6 Monate nach Vertragsschluss (§ 355 III 1). Diese Frist galt nach der alten Fassung des § 355 III auch bei nicht ordnungsgemäßer Belehrung über das Widerrufsrecht. Diese Regelung war jedoch in Bezug auf das Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften europarechtswidrig
, sodass nun § 355 III 3, 1. HS bestimmt, dass bei fehlender Widerrufsbelehrung die Höchstfrist von 6 Monaten für sämtliche Widerrufsrechte nicht gilt. 

2. Rechtsfolgen des Widerrufs 

Durch Abgabe der Willenserklärung zum Vertragsschluss wird der Vertrag zunächst schwebend wirksam
. Erst mit Ablauf der Widerrufsfrist wird der Vertrag endgültig wirksam
. Übt der Verbraucher jedoch sein Widerrufsrecht fristgerecht aus, so ist er nach § 355 I 1 an seine Vertragserklärung nicht mehr gebunden. Seine auf den Vertragsabschluss gerichtete Willenserklärung wird durch die Ausübung des Widerrufes vernichtet. Der Widerruf wandelt den Vertrag ex nunc in ein Rückgewährschuldverhältnis um, auf das nach § 357 I die Vorschriften über den gesetzlichen Rücktritt anwendbar sind
. Die beiderseitigen Leistungen sind nach §§ 346 ff. zurückzugewähren. In § 357 finden sich Sonderregeln für die Rechtsfolgen des Widerrufes, welche in erster Linie den Verbraucher begünstigen sollen; sie dienen aber teilweise auch der Entlastung des Unternehmers
. Abweichende Regelungen sind nur zu Gunsten des Verbrauchers möglich
. 
a) Rückabwicklung nach den §§ 346 ff.

aa) Nach § 346 I ist jede Partei verpflichtet, die empfangenen Leistungen zurückzugewähren und die gezogenen Nutzungen herauszugeben. Kann die empfangene Leistung nicht in natura zurückgewährt werden, so hat der Schuldner nach § 346 II Wertersatz zu leisten. Bei der Berechnung des Wertersatzes ist nach § 346 II 2, 1. HS zunächst auf die vereinbarte Gegenleistung abzustellen. Somit bleibt das vereinbarte Verhältnis von Leistung und Gegenleistung im Rahmen des Rückgewährschuldverhältnisses maßgeblich
. Fehlt es an einer vertraglichen Bestimmung der Gegenleistung, muss der objektive Wert der Sache zu Grunde gelegt werden
. 

bb) § 346 III 1 nennt die Fälle, in denen der Anspruch auf Wertersatz ausgeschlossen ist. Ist dies der Fall, so muss der Schuldner nach § 346 III 2 nur die verbleibende Bereicherung herausgeben. 

cc) Nach § 347 I 1 ist der Schuldner ferner auch dann zu Wertersatz verpflichtet, wenn er entgegen der Regeln einer ordnungsgemäßen Wirtschaft keine Nutzungen gezogen hat, obwohl ihm dies möglich gewesen wäre. 

dd) Gibt der Schuldner den Gegenstand zurück, so muss ihm der Gläubiger nach § 347 II 1 die notwendigen Verwendungen ersetzen. Dies gilt auch, wenn der Schuldner Wertersatz leistet bzw. wenn seine Pflicht zum Wertersatz ausgeschlossen ist. Der Begriff der Verwendung umfasst alle Aufwendungen, die zur Erhaltung oder ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Sache objektiv erforderlich sind
. Umfasst werden auch die gewöhnlichen Erhaltungskosten
. 

ee) Nach § 347 II 2 hat der Gläubiger andere Aufwendungen zu ersetzen, soweit er durch diese bereichert wird.
b) Besonderheiten nach § 357

Für die Rechtsfolgen des Widerrufes gelten nach § 357 einige Besonderheiten gegenüber dem allgemeinen Rücktrittsrecht. 

aa) § 357 I 2 enthält eine Sonderregelung für den Verzug von Zahlungen. Die Frist des § 286 III beginnt hiernach bereits mit Zugang der Widerrufserklärung beim Unternehmer zu laufen. Der Unternehmer kommt mit seiner Pflicht zur Rückzahlung des Entgelts daher ohne Mahnung 30 Tage nach Zugang der Widerrufserklärung automatisch in Verzug. Die normalerweise erforderliche Zahlungsaufforderung wird damit durch den Widerruf ersetzt.

bb) Für die Rücksendung der Sache nach Ausübung des Widerrufsrechts trägt nach § 357 II 2 der Unternehmer die Gefahr. Der Verbraucher wird demnach auch bei Untergang oder Beschädigung der Sache während des Transportes von seiner Rückgewährpflicht frei
. Die Kosten für die Rücksendung trägt ebenfalls der Unternehmer (§ 357 II 2). Diese Kosten können dem Verbraucher nach § 357 II 3 jedoch vertraglich auferlegt werden, sofern der Preis der Sache 40 € nicht übersteigt oder wenn der Verbraucher die Gegenleistung oder eine Teilzahlung noch nicht erbracht hat. 

cc) Der Verbraucher muss dem Unternehmer abweichend von § 346 II Nr. 3 nach § 357 III 1 auch eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme entstandene Verschlechterung ersetzen. Dieses Haftungsrisiko trifft den Verbraucher allerdings nur, wenn er bei Vertragsschluss in Textform (§ 126 b) über diese Rechtsfolge informiert wurde und ihm zudem eine Möglichkeit aufgezeigt wurde, wie er diese Wertersatzpflicht vermeiden kann. Die Wertersatzpflicht ist nach § 357 III 2 ausgeschlossen, wenn die Wertminderung ausschließlich auf die Prüfung der Sache zurückzuführen ist. 

dd)  Nach § 346 III 1 Nr. 3 ist der Rücktrittsberechtigte bei zufälliger oder trotz Wahrung der eigenüblichen Sorgfalt eingetretener Verschlechterung oder dem Untergang der Sachen nicht zum Wertersatz verpflichtet. Diese Privilegierung findet gemäß § 357 III 3 auf den Widerruf keine Anwendung, wenn der Verbraucher über sein Widerrufsrecht ordnungsgemäß belehrt wurde bzw. hiervon anderweitig Kenntnis erlangt hat. Der ordnungsgemäß belehrte Widerrufsberechtigte muss somit verschuldensunabhängig Wertersatz leisten
. Andernfalls haftet er nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
.

3. Weitergehende Ansprüche

Weitergehende Ansprüche des Unternehmers gegen den Verbraucher sind gemäß § 357 IV ausgeschlossen. Die Schadensersatzansprüche des Verbrauchers gegen den Unternehmer aus Vertrag, §§ 280 I, 311 II oder § 823 ff.,  bestehen hingegen unabhängig vom Widerrufsrecht
.

D. Entscheidung des EuGH vom 3. 9. 2009

I. Ausgangsfall

K kaufte beim Internet-Versandhändler B im Dezember 2005 für 278 Euro ein gebrauchtes Notebook zur privaten Nutzung. In den AGB des B im Internet hieß es unter anderem, dass der Käufer für die durch bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme eingetretene Verschlechterung der Ware Wertersatz leisten müsse. Ferner wurde hierin die Ausübung des Widerrufsrechts durch bloße Rücksendung ausgeschlossen. B erklärte zudem, dass die Kosten und die Gefahr der Rücksendung generell der Verbraucher trägt. Im August 2006 trat ein Defekt des Notebooks auf, dessen kostenlose Behebung B ablehnte. Daraufhin erklärte K am 7. 11. 2006 den Widerruf des Kaufvertrags. B wandte ein, dass K ihm für ihre Nutzung des Notebooks für etwa acht Monate auf jeden Fall Wertersatz zu leisten habe. Bei einem vergleichbaren Notebook liege der Mietpreis im Marktdurchschnitt bei 118,80 Euro für drei Monate, sodass sich für die Nutzungszeit der K ein Wertersatz von 316,80 Euro ergebe.
II. Problemdarstellung

Im vorliegenden Fall geht es um die Frage, ob bei einem Widerruf eines Fernabsatzvertrages für den Verbraucher eine Verpflichtung zum Wertersatz für die erlangte Nutzung die Folge sein kann. Zu klären ist, ob die Pflicht zum Nutzungsersatz mit den Bestimmungen der FARL vereinbar ist. Geprüft wird zunächst, ob K den Vertrag wirksam widerrufen hat. Problematisch erscheint hierbei insbesondere die Einhaltung der Widerrufsfrist. Anschließend werden die Rechtsfolgen eines Widerrufes unter Berücksichtigung der europäischen Rechtssprechung erörtert.
1. Wirksamer Widerruf

Der Vertragsschluss fand im Internet statt, also unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln. K kaufte das Notebook für ihre private Nutzung, handelte also in ihrer Eigenschaft als Verbraucher iSd § 13. Der Internetversandhändler B ist Unternehmer iSd § 14. Es handelte sich damit vorliegend um einen Fernabsatzvertrag iSd § 312d, sodass K den Vertrag innerhalb von zwei Wochen widerrufen konnte. Sie erklärte den Widerruf aber erst 11 Monate nach Vertragsschluss. Eine Verlängerung der Widerrufsfrist kommt in Betracht, wenn K nicht ordnungsgemäß über ihr Widerrufsrecht belehrt wurde. B informierte K zwar über ihr Widerrufsrecht, stellte die Erklärung aber lediglich ins Internet. Die Widerrufsbelehrung genügte deshalb nicht den Anforderungen des § 126b, da sie nicht zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignet war
. In der Widerrufsbelehrung wurde außerdem entgegen § 355 I 2 der Widerruf durch bloße Rücksendung der Ware ausgeschlossen. B erklärte ferner, dass die Kosten und die Gefahr der Rücksendung generell der Verbraucher trägt. Dies widerspricht dem § 357 II 2. K wurde folglich nicht ordnungsgemäß über ihr Widerrufsrecht belehrt. Die Widerrufsfrist von zwei Wochen begann trotz Zugang der Ware nicht zu laufen. Das Widerrufsrecht der K erlosch gemäß § 355 III 3 mangels ordnungsgemäßer Widerrufsbelehrung auch 6 Monate nach Vertragsschluss nicht, sondern war vielmehr unbefristet. K konnte den Vertrag somit auch 11 Monate nach Vertragsschluss noch wirksam widerrufen. 

2. Wertersatz

Nach deutschem Recht (§§ 346 I, II 1 Nr. 1 i.V.m. § 357 I 1) wäre K nach Ausübung ihres Widerrufsrechts für die Nutzung des Laptops zur Zahlung eines Wertersatzes verpflichtet. Eine solche Zahlungspflicht könnte aber gegen die Bestimmungen der FARL verstoßen. Nach Art. 6 I 2 und II 2 der Richtlinie sind die einzigen Kosten, die dem Verbraucher infolge der Ausübung seines Widerrufsrechts auferlegt werden können, die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Ware. Fraglich ist, ob damit auch die Wertersatzpflicht ausgeschlossen ist. Der 14. Erwägungsgrund der FARL bestimmt, dass es sich bei dem Widerrufsrecht um „mehr als ein bloß formales Recht” handeln müsse. Der Verbraucher soll nicht durch Angst vor möglichen Kosten an der Ausübung seines Widerrufsrechts gehindert werden. Die Pflicht zum Wertersatz für Nutzungen und Verschlechterungen könnte den Verbraucher aber von der Ausübung seines Widerrufsrechts abhalten
. Nach einer Ansicht ist eine Pflicht zum Wertersatz daher nicht mit Art. 6 der FARL vereinbar
. Andererseits wird in der FARL ausdrücklich festgestellt, dass es Sache der Mitgliedstaaten sei, weitere Bedingungen und Einzelheiten für den Fall der Ausübung des Widerrufsrechts festzulegen. Letzteres könnte bedeuten, dass die Richtlinie es den Mitgliedstaaten überlässt, dem Verbraucher ggf. einen Nutzungsersatz aufzuerlegen, wie es der deutsche Gesetzgeber getan hat
. Das AG Lahr, welches den vorliegenden Fall zu entscheiden hatte, wollte nun vom EuGH wissen, ob die Bestimmungen des Art 6 II i.V. mit I 2 der RL 97/7/EG so auszulegen sind, dass sie einer nationalen gesetzlichen Regelung entgegenstehen, die besagt, dass der Verkäufer im Falle des fristgerechten Widerrufs durch den Verbraucher Wertersatz für die Nutzung der Ware verlangen kann.
III. Urteil des EuGH

1. Genereller Wertersatz 

Ziel des Widerrufsrechts ist es nach Auffassung des EuGH
, es dem Verbraucher zu ermöglichen, die gekaufte Ware innerhalb der ihm eingeräumten Bedenkzeit völlig frei und ohne jeden Druck zu prüfen und auszuprobieren. Eine generelle Pflicht des Verbrauchers zum Wertersatz sei daher mit der FARL unvereinbar. Die bloße Nutzungsmöglichkeit der Ware dürfe nicht bereits zu einer Wertersatzpflicht führen. Ansonsten wäre der Verbraucher bereits durch den Besitz der Ware zum Wertersatz verpflichtet. Dies könnte ihn davon abhalten, von seinem Widerrufsrecht Gebrauch zu machen. Außerdem würden die Wirksamkeit und die Effektivität des Rechts auf Widerruf beeinträchtigt, wenn dem Verbraucher auferlegt würde, allein deshalb Wertersatz zu zahlen, weil er die durch Vertragsabschluss im Fernabsatz gekaufte Ware geprüft und ausprobiert hat. Da das Widerrufsrecht gerade zum Ziel habe, dem Verbraucher diese Möglichkeit einzuräumen, könne dessen Wahrnehmung nicht zur Folge haben, dass er dieses Recht nur gegen Zahlung eines Wertersatzes ausüben kann. Eine solche Regelung liefe deshalb eindeutig dem Wortlaut und der Zielsetzung von Art. 6 I 2 und II der FARL entgegen. 

2. Wertersatz im Einzelfall

Ziel der Richtlinie sei es laut EuGH aber nicht, dem Verbraucher Rechte einzuräumen, die über das hinausgehen, was zur zweckdienlichen Ausübung seines Widerrufsrechts erforderlich sei
. Hat der Verbraucher die Ware auf eine mit den Grundsätzen des bürgerlichen Rechts, wie denen von Treu und Glauben oder der ungerechtfertigten Bereicherung, unvereinbare Art und Weise benutzt, so könne er nach nationalem Recht durchaus zu einer Zahlung eines angemessenen Wertersatzes verpflichtet werden. Eine solche Regelung stehe der Richtlinie grundsätzlich nicht entgegen. Sie dürfe jedoch nicht die Wirksamkeit und die Effektivität des Rechts auf Widerruf beeinträchtigen. Es sei zwar Sache der Mitgliedsstaaten, die Einzelheiten für den Fall des Widerrufs zu gestalten. Dies müsse aber stets unter Berücksichtigung der Ziele der Richtlinie erfolgen
. Unzulässig wäre es daher, wenn die Höhe des Wertersatzes außer Verhältnis zum Kaufpreis der Ware stünde oder wenn dem Verbraucher die Beweislast auferlegt würde, dass er die Ware während der Widerrufsfrist nicht in einer Weise benutzt hat, die über das hinausgeht, was zur zweckdienlichen Ausübung seines Widerrufsrechts erforderlich ist
.

IV. Praktische Folgen

Zu klären ist, ob die Regelungen des deutschen Rechts mit der Rechtssprechung des EuGH zum Wertersatz vereinbar sind. 

1. Wertersatz für gezogene Nutzungen

§ 346 I, II Nr. 1 bestimmt, dass für gezogene Nutzungen Wertersatz zu leisten ist. Der EuGH verbietet eindeutig eine generelle Pflicht zum Wertersatz
. Darunter versteht der EuGH einen pauschalierten Wertersatz, der allein deshalb zu leisten ist, weil der Verbraucher bis zum Widerruf die Möglichkeit hat, die Ware zu nutzen
. Fraglich ist also, ob der Begriff „Nutzungen“ in § 346 I die bloße Nutzungsmöglichkeit mit einschließt. Nach § 100 zählen zu den Nutzungen die Früchte einer Sache sowie die Gebrauchsvorteile. Die Berechnung des Wertersatzes erfolgt durch die zeitanteilige lineare Wertabschreibung
, nach dem Verhältnis der insgesamt möglichen zur tatsächlichen Nutzung aus dem Wert der Sache
. Diese Berechnung beruht auf der Vorstellung, dass die Ware in üblichem Umfang benutzt wird
. Als Berechnung des Ersatzes für die bloße Nutzungsmöglichkeit führte sie folglich zu überhöhten Ergebnissen. Nach § 347 I hat der Schuldner Wertersatz zu leisten, wenn er entgegen den Regeln einer ordnungsgemäßen Wirtschaft Nutzungen nicht gezogen hat. Sähe man die bloße Nutzungsmöglichkeit schon als Nutzung iSd § 346 I an, so würde diese Vorschrift in weiten Teilen leerlaufen
. Ferner ergäbe sich ein Wertungswiderspruch zur Nutzung von Kraftfahrzeugen, wo man auf die tatsächlich gefahrenen Kilometer abstellt, die bloße Nutzungsmöglichkeit also gerade nicht für ersatzpflichtig hält
. Abzustellen ist bei der Anwendung des § 346 II Nr. 1 somit auf die tatsächliche Benutzung. Der Vorteil, den der Verbraucher zieht, wenn er die Sache tatsächlich benutzt, kann als „ungerechtfertigte Bereicherung” iS des EuGH
 aufgefasst werden, für die der Verbraucher Ersatz leisten muss
. Die Bemessung nicht nach dem Sachwert der Ware, sondern nach dem Kaufpreis (§ 346 II 2) stellt dabei sicher, dass die Höhe des Wertersatzes nicht außer Verhältnis zum Kaufpreis steht, wie es der EuGH
 verlangt. Einer richtlinienkonformen Auslegung der Vorschrift stet insofern nichts entgegen. 

2. Wertersatz nach § 347 I

Nach § 347 I muss Wertersatz geleistet werden, wenn Nutzungen entgegen den Regeln einer ordnungsgemäßen Wirtschaft nicht gezogen wurden. Laut EuGH ist eine weiterreichende Nutzungsersatzpflicht des Verbrauchers mit der Richtlinie vereinbar, soweit dies den Grundsätzen von Treu und Glauben entspricht
. Dies deutet daraufhin, dass der Verbraucher unter Umständen zu einer Zahlung verpflichtet werden kann, ohne dass er bereichert ist. Entscheidend für die Haftung nach § 347 I ist, ob das Unterlassen des Ziehens von Nutzungen den „Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft“ widerspricht. Mit Rücksicht auf  § 347 I 2 kann damit nur der objektive Maßstab einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung gemeint sein
. Der Verbraucher ist somit nur dann zum Wertersatz verpflichtet, wenn er es grundlos unterlässt Nutzungen, zu ziehen, obwohl es sich um einen Gegenstand handelt, der nach allgemeinen Bestimmungen der Erwirtschaftung von Erträgen dient
. Die Vorschrift muss im Hinblick auf das Urteil des EuGH so ausgelegt werden, dass der Verbraucher nach Ausübung seines Widerrufsrechts nur dann zum Wertersatz verpflichtet ist, wenn sein Verhalten im Einzelfall den Grundsätzen von Treu und Glauben widerspricht. Allein diese Auslegung des § 347 I ist nach dem Urteil des EuGH mit der Richtlinie vereinbar.
3. Wertersatz wegen Verschlechterung oder Untergang der Ware

§ 346 II 1 Nr. 3 ordnet eine Wertersatzpflicht bei Beschädigung oder Untergang der zurückzugebenden Sache verschuldensunabhängig an. Die Entscheidung des EuGH hat nur den Wertersatz zum Gegenstand, der zu leisten ist, wenn die Herausgabe der gezogenen Nutzungen nicht möglich ist. Unklar bleibt daher, ob Wertersatz für die Verschlechterung der Ware, die nicht auf deren Nutzung zurückzuführen ist, mit der FARL vereinbar sein soll. Laut EuGH darf der Verbraucher alles mit der Ware unternehmen, was zur zweckdienlichen Ausübung seines Widerrufsrechts erforderlich ist
. Die verschuldensunabhängige Haftung könnte den Verbraucher aber vom Widerruf abhalten und würde dadurch die „Wirksamkeit und Effektivität” des Widerrufsrechts beeinträchtigen
. Andererseits hat der EuGH aber auch klargestellt, dass die Beweislast, dass die Ware nicht nur bestimmungsgemäß verwendet wurde, nicht dem Verbraucher auferlegt werden darf
. Dies bedeutet, dass weiter Wertersatz für die Verschlechterung der Ware, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstanden ist, nach § 346 II 1 Nr. 2 und 3 geleistet werden muss
. Die Beweislast, dass die Verwendung nicht bestimmungsgemäß war, liegt allerdings beim Unternehmer. Durch diese Regelung wird die Effektivität des Widerrufsrechts nicht beeinträchtigt. Wer eine Ware sachfremd verwendet, darf nicht davon ausgehen, dies ohne Erstattung der entstandene Wertminderung tun zu dürfen
.

4. Wertersatz für die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme

Nach § 357 III 1 muss der Verbraucher dem Unternehmer auch eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme entstandene Verschlechterung ersetzen. Dabei schließt § 357 III 2 den Wertersatz für den Fall aus, dass die Verschlechterung ausschließlich auf die Prüfung der Sache zurückzuführen ist. Diese Regelung rechtfertigt der Gesetzgeber damit, dass der Widerruf nicht von einer Pflichtverletzung des Unternehmers abhängig sei
. Der Unternehmer habe es daher nicht in der Hand, die Rückabwicklung durch ordnungsgemäße Leistung zu vermeiden
. Das Widerrufsrecht dient dazu, für den Verbraucher die Nachteile auszugleichen, die er gegenüber einem Vertragsabschluss im Laden hinnehmen muss, indem ihm eine angemessene Bedenkzeit eingeräumt wird, in der er die Möglichkeit haben soll, die gekaufte Ware zu prüfen und auszuprobieren
. Die Ausnahmeregelung ist daher europarechtskonform dahingehend zu verstehen, dass Prüfen auch „Ausprobieren“ einschließt
. Weitere Voraussetzung für eine Wertersatzpflicht des Verbrauchers ist nach § 357 III 1, dass er spätestens bei Vertragsschluss in Textform auf die Wertersatzpflicht und eine Möglichkeit hingewiesen worden ist, sie zu vermeiden. Der Verkäufer muss also dem Verbraucher erklären, wie er die Sache ausreichend prüfen und ausprobieren kann, ohne dass es zu einer Verschlechterung und damit einer Verpflichtung zum Wertersatz kommt. Der Verbraucher, der trotz solcher Belehrung die Sache darüber hinaus nutzt und damit eine Verschlechterung herbeiführt, nutzt die Sache in einer nicht mit Treu und Glauben zu vereinbarenden Weise
. Ihn zum Wertersatz zu verpflichten, ist auch nach der Entscheidung des EuGH zulässig
.
5. Wertersatz wegen Verstoß gegen Treu und Glauben

Einen weiteren Fall von Treuwidrigkeit können die Fälle bilden, in denen der Verbraucher die Ware in Gebrauch nimmt, obwohl dies nach den Verkehrssitten im Ladengeschäft nicht üblich ist
. Dadurch wird zum einen der Zielrichtung des Fernabsatzrechts Rechnung getragen, die Nachteile des Fernabsatzgeschäfts für den Verbraucher auszugleichen. Zum anderen wird eine Besserstellung des Verbrauchers im Vergleich zum Erwerb im Ladengeschäft verhindert. So ist z.B. ein Öffnen der Verpackung ohne Wertersatzpflicht ausgeschlossen, wenn dies auch im Laden nicht erlaubt ist, z.B bei Hygieneartikeln. Werden Computerbauteile zu „Prüfungszwecken” in den eigenen PC eingebaut, stellt dies eine die Wertersatzpflicht auslösende Ingebrauchnahme dar
, ebenso wie das Benutzen von Toastern, Friteusen oder Kaffeemaschinen
. 
6. Falllösung
Im vorliegenden Fall lässt sich kaum feststellen, wie lange K das gekaufte Notebook tatsächlich benutzt hat bzw. inwieweit die Benutzung über das hinausging, was zur zweckdienlichen Ausübung ihres Widerrufsrechts erforderlich war. Die Ausführungen des EuGH zeigen, dass die Beweislast insofern nicht dem Verbraucher auferlegt werden darf, weil dadurch die Wirksamkeit und Effektivität des Rechts auf Widerruf beeinträchtigt würden
. K wäre aber auch dann zur Zahlung eines Wertersatzes verpflichtet, wenn ihr Verhalten den Grundsätzen von Treu und Glauben zuwider läuft. In Betracht kommt etwa die treuwidrige Verzögerung der Ausübung ihres Widerrufsrechts. Ein solcher Fall kann aber nur dann vorliegen, wenn sich die Widerrufsfrist mangels ordnungsgemäßer Belehrung verlängert, der Verbraucher aber hinreichend über sein Widerrufsrecht informiert ist. Ob K mangels ordnungsgemäßer Belehrung durch B hinreichend über ihr Widerrufsrecht informiert war, lässt sich nicht klären. Die Beweislast hierfür trägt im Übrigen der Unternehmer (§ 355 II 4). Es ist aber zu beachten, dass K das Notebook 11 Monate in Besitz hatte. Nach so langer Zeit kann davon ausgegangen werden, dass die Benutzung über die Ausprobierphase hinausreichte. Der Verbraucher hat in der Regel schon die Entscheidung getroffen, die Ware zu behalten und wie ein Eigentümer zu benutzen. In diesem Fall ist kein schutzwürdiges Vertrauen des Verbrauchers darauf ersichtlich, dass ihm gegenüber keine Nutzungsersatzansprüche geltend gemacht werden
. Eine kostenlose Nutzung der Ware über einen so langen Zeitraum wäre mit den Grundsätzen von Treu und Glauben unvereinbar
 und würde zudem weit über die Ziele der FARL hinausgehen. Es erscheint daher sachgerecht, K zur Zahlung eines Wertersatzes zu verpflichten. B verlangt von K die Zahlung von 316,80 Euro für eine achtmonatige Nutzung. Der von ihm verlangte Betrag liegt damit über dem Kaufpreis. Er berechnete den Nutzungsersatz auf der Basis eines fiktiven Mietzinses. Diese Berechnung erscheint fraglich. Nach überwiegender Ansicht ist der Nutzungsersatz bei abnutzbaren Sachen mit Hilfe linearer Wertabschreibung zu berechnen
, nach dem Verhältnis der insgesamt möglichen zur tatsächlichen Nutzung aus dem Wert der Sache
. Ferner ist gemäß § 346 II 2 der Kaufpreis zugrunde zu legen. Ein den Kaufpreis übersteigender Betrag kann sich folglich nie ergeben. Aus dem Urteil des EuGH ergibt sich ebenfalls, dass der Nutzungsersatz nicht außer Verhältnis zum Kaufpreis der fraglichen Ware stehen darf
. Immerhin ist es auf ein Fehlverhalten des Unternehmers zurückzuführen, dass die Widerrufsfrist noch nicht abgelaufen ist. Nach alledem ist festzuhalten, dass K zur Zahlung eines Wertersatzes verpflichtet werden sollte, welcher aber in der Höhe durch den Kaufpreis des Notebooks beschränkt ist.

V. Stellungnahme
Das Urteil des EuGH trifft eindeutige Aussagen nur zum Verbot des generellen Wertersatzes und verbietet insbesondere den Wertersatz für die bloße Nutzungsmöglichkeit. Das Urteil enthält dagegen aber keine klaren Aussagen zum Wertersatz für die tatsächliche Nutzung. Der EuGH verweist vielmehr auf die Maßstäbe von Treu und Glauben oder die Grundsätze der ungerechtfertigten Bereicherung. Damit bleibt es letztlich Sache des Richters, zu entscheiden, ob im Einzelfall der Anspruch auf Wertersatz besteht. Eine solche Lösung führt nicht zu Rechtssicherheit, sondern könnte vielmehr Rechtsunsicherheit bei Unternehmern und Verbrauchern auslösen. Der Onlinehändler, der gem. § 312c I 1 verpflichtet ist, den Verbraucher über die Bedingungen und Rechtsfolgen seines Widerrufsrechts klar und verständlich zu informieren, wird vor eine schwierige Aufgabe gestellt
. Das deutsche Recht lässt sich auf Grundlage des Urteils zwar weitgehend richtlinienkonform auslegen. Der Verbraucher muss danach in den meisten Fällen nicht befürchten, dass ihm für die Nutzung der gekauften Ware ein Wertersatz in Rechnung gestellt wird. Ein zu weit reichendes Widerrufsrecht ohne Wertersatz ist aber ebenfalls ungerecht und entspricht nicht der heutigen Zeit. Das Einkaufen im Internet bzw. mithilfe anderer technischer Mittel ist bereits so selbstverständlich geworden, dass eine übermäßige Privilegierung der Käufer im Fernabsatz unangemessen erscheint. Der Verbraucherschutz darf nicht soweit gehen, dass der Verbraucher seine Rechte ausnutzen kann, indem er den Fernabsatz dafür benutzt, sich Waren „auszuleihen“. Ein schutzwürdiges Vertrauen des Verbrauchers, dass er für die Zeit der tatsächlichen Nutzung der Ware keinen Nutzungsersatzanspruch erwarten muss, zumindest, wenn er über diese Rechtsfolge belehrt wurde, ist nicht geboten
. Andernfalls würden einige Waren künftig kaum noch im Fernabsatz angeboten werden. Ein Nutzungsersatz für die tatsächliche Nutzung der Ware im Falle der fristgerechten Ausübung des Widerrufes wie sie § 346 II anordnet ist daher angemessen. Problematisch erscheint lediglich, wie in der Praxis bewiesen werden soll, wie lange der Verbraucher die Ware tatsächlich benutzt hat, insbesondere weil die Beweislast hierfür laut EuGH eindeutig den Unternehmer trifft
. 

E. Entscheidung des EuGH vom 15.04.2010

I. Ausgangsfall

Die Heinrich Heine GmbH, ein Versandunternehmen, sieht in ihren AGB vor, dass der Verbraucher einen pauschalen Versandkostenanteil von 4,95 Euro trägt. Diesen Betrag hat das Unternehmen auch dann nicht zu erstatten, wenn der Verbraucher sein Widerrufsrecht ausübt. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat auf Unterlassung dieser Praxis geklagt. Nach ihrer Auffassung dürfen dem Verbraucher die Hinsendekosten im Fall des Widerrufs nicht auferlegt werden. Die Vorinstanzen gaben der Verbraucherzentrale Recht. Der BGH als Revisionsinstanz vertritt die Ansicht, das deutsche Recht gewähre dem Verbraucher keinen ausdrücklichen Anspruch auf Erstattung der Hinsendekosten. Der BGH hatte jedoch Zweifel, ob es mit der FARL vereinbar ist, wenn dem Verbraucher, der sein Widerrufsrecht ausgeübt hat, die Hinsendekosten in Rechnung gestellt werden. 
II. Problemdarstellung

Der Fall betrifft die Auslegung von Art. 6 I und II der FARL. Nach Art. 6 I kann der Verbraucher jeden Vertragsabschluss im Fernabsatz ohne Strafzahlung widerrufen. Nach Abs. 2 hat der Lieferer die vom Verbraucher geleisteten Zahlungen kostenlos zu erstatten. Die einzigen Kosten, die dem Verbraucher infolge der Ausübung seines Widerrufsrechts auferlegt werden können, sind die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 

1. Ausgangslage nach deutschem Recht

Fraglich ist, ob der Verbraucher nach Ausübung seines Widerrufsrechts nach deutschem Recht einen Anspruch auf Erstattung der von ihm geleisteten Hinsendekosten hat. Die Rückerstattung nach § 346 I umfasst nach dem Wortlaut der Norm die empfangenen Leistungen. Nach ganz überwiegender Meinung zählen die Hinsendekosten nicht zu den empfangen Leistungen
. Als Transportkosten zählen diese vielmehr zu den Vertragskosten, welche nicht über das Rücktrittsrecht erstattet werden können
. Die Belastung des Käufers mit den Hinsendekosten entspricht zudem auch dem Prinzip des § 448 I, wonach der Verkäufer die Kosten der Übergabe der Sache und der Käufer die Kosten der Abnahme und der Versendung der Sache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort trägt. Der Verkäufer muss demnach für die Versendungskosten nur aufkommen, wenn ausnahmsweise eine Bringsschuld vorliegt. Im Versandhandel ist dies nicht der Fall
. Auch nach § 347 II 2 hat der Verbraucher keinen Anspruch auf Erstattung der Hinsendekosten, denn die Norm gewährt einen Anspruch auf Ersatz von Vertragskosten nur, soweit sie zu einer Bereicherung des Rückgewährgläubigers führen. Der Verbraucher hat folglich nach deutschem Recht keinen Anspruch auf die Erstattung der Hinsendekosten.
2. Auffassung der Verbraucherzentrale

Laut der Verbraucherzentrale stehen die Bestimmungen des Art. 6 der FARL einer nationalen Regelung entgegen, nach der dem Verbraucher die Kosten der Zusendung der Ware auferlegt werden könnten, wenn er sein Widerrufsrecht ausübe. Zunächst sei die Formulierung „die vom Verbraucher geleisteten Zahlungen“ in Art. 6 II 1 FARL weit auszulegen, sodass sämtliche finanziellen Leistungen erfasst seien, die der Verbraucher dem Lieferer im Rahmen der Durchführung des Vertrags erbracht habe, einschließlich der Kosten der Zusendung der Waren. Art. 6 I und II der Richtlinie sähen ausdrücklich vor, dass dem Verbraucher, der sein Widerrufsrecht ausübe, nur die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren auferlegt werden könnten. Die übrigen Kosten könnten ihm daher nicht in Rechnung gestellt werden. Um den Verbraucher vor den Risiken zu schützen, die sich daraus ergäben, dass er vor Abschluss des Kaufvertrags im Fernabsatz die Ware nicht sehen konnte, seien ihm die Kosten zu erstatten, die er für eine Nebenleistung des Unternehmers, wie die Versendung der Waren, erbracht habe, an der sein Interesse nach dem Widerruf weggefallen sei.

3. Auffassung des BGH

Der BGH stellte fest, dass das deutsche Recht dem Verbraucher nicht ausdrücklich einen Anspruch auf Erstattung der Kosten der Zusendung der bestellten Ware gewähre. Wenn aber die FARL dahin auszulegen sei, dass sie der Belastung des widerrufenden Verbrauchers mit den Hinsendekosten entgegenstehe, müssten die einschlägigen Bestimmungen des BGB richtlinienkonform so ausgelegt werden, dass diese Kosten dem Verbraucher zu erstatten seien. Es ließe sich jedoch nicht eindeutig feststellen, wie die Richtlinie auszulegen sei. Die Formulierung „infolge der Ausübung seines Widerrufsrechts“ in der deutschen Fassung von Art. 6 I 2 und II 2 der FARL deute darauf hin, dass nur die durch den Widerruf verursachten Kosten betroffen seien, nicht dagegen die Kosten der Zusendung der Ware, die zum Zeitpunkt des Widerrufs bereits angefallen seien. Eine solche Auslegung lasse sich auf andere Sprachfassungen der Richtlinie, insbesondere die englische und die französische Fassung, stützen. Zudem schließe Art. 6 II der FARL nicht aus, dass der Unternehmer im Fall des Widerrufs Wertersatz für Leistungen erhalte, die der Verbraucher in Anspruch genommen habe, ihrer Natur nach aber nicht zurückgewähren könne. Die Annahme, dass es sich bei der Lieferung der Ware um eine Leistung handele, für die der Verbraucher dem Unternehmen den Wertersatz in Höhe der Kosten der Zusendung schulde, und sich dessen Rückzahlungsverpflichtung daher entsprechend verringere, sei also mit dieser Vorschrift vereinbar. Ferner sei nicht sicher, dass der Verbraucherschutzzweck der FARL die Erstattung der Hinsendekosten gebiete. Bei einem gewöhnlichen Kauf trage nämlich der Verbraucher die Kosten für das Aufsuchen der Geschäftsräume und müsse zudem die dafür erforderliche Zeit aufwenden. 

III. Urteil des EuGH

Der EuGH
 stellt zunächst fest, dass sich aus Erwägungsgrund 14 der FARL ergibt, dass die Rechtsfolgen des Widerrufs nicht vollständig harmonisiert sind und es daher Sache der Mitgliedstaaten ist, weitere Bedingungen und Einzelheiten festzulegen. Anschließend geht der EuGH auf die Frage ein, ob die Auferlegung der Kosten der Zusendung der Waren im Fall des Widerrufs durch den Verbraucher unter Art. 6 I und II der FARL fällt oder Sache der Mitgliedstaaten ist. Hierzu stellt er fest, dass Art. 6 II 1 der FARL dem Lieferer im Fall des Widerrufs eine allgemeine Erstattungspflicht auferlegt, die sich auf sämtliche vom Verbraucher geleisteten Zahlungen bezieht. Der Begriff „geleistete Zahlungen“ sei nicht so auszulegen, dass er nur den vom Verbraucher gezahlten Preis unter Ausschluss der diesem entstandenen Kosten bezeichnet. Die FARL unterscheide im Hinblick auf die Rechtsfolgen des Widerrufs nicht zwischen dem Preis der Ware und den Lieferkosten. Der Ausdruck „die einzigen Kosten“ in Art. 6 II 2 der FARL verlange eine enge Auslegung. Zur Auslegung der Wendung „infolge der Ausübung seines Widerrufsrechts“ stellt der EuGH fest, dass der Wortlaut des Art. 6 aller Sprachfassungen berücksichtigt werden muss. Selbst wenn die deutsche, die englische und die französische Fassung der FARL die Begriffe „infolge“, „because of“ und „en raison de“ verwenden, enthalten andere Sprachfassungen der Richtlinie, vor allem die italienische und die spanische, keine entsprechende Wendung, sondern beziehen sich einfach auf den Verbraucher, der sein Widerrufsrecht ausübt. Wegen der Notwendigkeit einer einheitlichen Auslegung der Richtlinie darf der Wortlaut im Zweifelsfall nicht isoliert betrachtet werden, sondern muss unter Berücksichtigung anderer Sprachfassungen ausgelegt werden
. Weichen diese voneinander ab, muss die fragliche Vorschrift nach der allgemeinen Systematik und dem Zweck der Regelung ausgelegt werden
. Im 14. Erwägungsgrund der FARL werden selbst in den Fassungen, die in Art. 6 den Ausdruck „infolge“ oder eine ähnliche Formulierung verwenden, die Kosten genannt, die vom Verbraucher „im Fall der Ausübung des Widerrufsrechts“ getragen werden. Art. 6 I 2 und II 2 der FARL beziehen sich daher auf sämtliche im Rahmen des Vertrags angefallene Kosten. Aus dem 14. Erwägungsgrund der FARL ergibt sich außerdem, dass Art. 6 der FARL zum Ziel hat, zu gewährleisten, dass das Widerrufsrecht „mehr als ein bloß formales Recht“ ist
. Da mit Art. 6 daher eindeutig das Ziel verfolgt wird, den Verbraucher nicht von der Ausübung seines Widerrufsrechts abzuhalten, liefe eine Auslegung, nach der es den Mitgliedstaaten erlaubt wäre, eine Regelung vorzusehen, die dem Verbraucher im Fall eines solchen Widerrufs die Kosten der Zusendung in Rechnung stellt, diesem Ziel zuwider. Denn eine Belastung des Verbrauchers mit den Hinsendekosten sei zwangsläufig geeignet, ihn von der Ausübung des Widerrufsrechts abzuhalten. Im Übrigen stünde eine solche Belastung einer ausgewogenen Risikoverteilung bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz entgegen, indem dem Verbraucher sämtliche im Zusammenhang mit der Beförderung der Waren stehenden Kosten auferlegt würden. Art. 6 I 2 und II der FARL seien daher dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung entgegenstehen, nach der der Lieferer in einem im Fernabsatz abgeschlossenen Vertrag dem Verbraucher im Falle des Widerrufes die Kosten der Zusendung der Ware auferlegen darf.
IV. Praktische Folgen

Fraglich ist, ob sich das deutsche Recht unter Berücksichtigung des Urteils des EuGH richtlinienkonform auslegen lässt. Eine Subsumtion aller Vertragskosten unter die „empfangenen Leistungen” iSv §§ 357, 346 I würde dazu führen, dass dem Verbraucher auch alle weiteren Kosten zu erstatten wären, etwa die Kosten, die ihm durch die telefonische Bestellung bei gebührenpflichtigen Telefonnummern oder die Einwahl in das Internet entstanden sind
. Diese Auslegung ginge folglich zu weit
. Hätte der Verbraucher einen Anspruch auf Erstattung der Hinsendekosten aus § 346 I, so stände dem Unternehmer zudem ein Gegenanspruch aus § 346 II 1 Nr. 1 auf Wertersatz für die erhaltene Versandkostenleistung zu
. Es stellt sich somit die Frage, ob § 346 so ausgelegt werden kann, dass der Verbraucher lediglich die von ihm bezahlten Transportkosten erstattet bekommt. Die einseitige Auslegung zu Gunsten des Verbrauchers widerspricht aber der den §§ 346 ff. zu Grunde liegenden Symmetrie der Rückabwicklung
. Eine solche Auslegung der Norm ist daher nicht möglich. Mangels gesetzgeberischer Äußerungen zur Frage der Hinsendekosten
 könnte man von einer planwidrigen Regelungslücke ausgehen
. Eine teleologische Extension wäre dann möglich
, wonach §§ 312d I i.V.m. 357 I 1, 346 I richtlinienkonform dahingehend fortzubilden sind, dass zu den empfangenen Leistungen auch die vom Verbraucher für das Hinsenden entrichtete Vergütung zu zahlen ist
. Fraglich bleibt aber, ob eine solche Rechtsfortbildung wie im Quelle-Fall wünschenswert ist. Sie würde Rechtsunsicherheit schaffen, da letztlich etwas anderes gelten würde als sich dem Wortlaut und der Systematik des Gesetzes entnehmen lässt. Die richtlinienkonforme Rechtsfortbildung verwischt zudem die Grenze zur unmittelbaren horizontalen Richtlinienwirkung, die der EuGH in ständiger Rechtsprechung ablehnt
. Die teleologische Extension des Rücktrittsfolgenrechts ist daher keine dauerhafte Lösung, sondern allenfalls übergangsweise zu akzeptieren. Erforderlich ist eine gesetzgeberische Klärung. Es erscheint naheliegend, eine Ergänzung bezüglich der Hinsendekosten in § 357 vorzunehmen, welcher die Modifikation der §§ 346 ff. zum Inhalt hat und zudem eine Regelung zu den Rücksendekosten enthält.

V. Stellungnahme

Das Urteil des EuGH ist eindeutig und nachvollziehbar. Insbesondere die Einbeziehung anderer Sprachfassungen für die Auslegung der FARL macht deutlich, dass die Richtlinie keinen Raum für abweichende Regelungen bezüglich der Auferlegung der Kosten für die Zusendung der Ware zulässt. Der Verbraucher muss nun nicht mehr befürchten, im Falle des Widerrufes zur Zahlung der Hindsendekosten verpflichtet zu werden. Dem Verbraucherschutz wird damit hinreichend Rechnung getragen und eine angemessene Kostenverteilung zwischen Unternehmer und Verbraucher ermöglicht. Abzuwarten bleibt nunmehr die Umsetzung des Urteils durch den deutschen Gesetzgeber.

F. Rechtssituation in Frankreich
In Frankreich wurde bereits am 5. Januar 1988 ein Gesetz erlassen, welches den Abschluss von Verträgen im Fernabsatz regelte. Die Vorschriften des Gesetzes vom 5. 1. 1988 wurden 1993 als Art. L. 121–16 bis Art. L. 121–20 in den Code de la Consommation
 eingearbeitet. Hierin findet sich das Recht des Verbrauchers, sich ohne Grund innerhalb einer Frist 7 Tagen vom Vertrag zu lösen. Die FARL wurde dann durch die Verordnung vom 23. August 2001 umgesetzt. Art. L. 121-16 du C.Consom. ordnet an, dass die Vorschriften auf solche Verträge Anwendung finden, welche unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln geschlossen wurden. Die ausnahmsweise vom Anwendungsbereich ausgeschlossenen Verträge sind in Art. L. 121-7 C.Consom. aufgelistet. Art. L. 121-18 C.Consom. regelt die Informationspflichten des Unternehmers. Nach französischem Recht verlängert sich die Frist von sieben Tagen auf drei Monate, wenn der Verbraucher vom Unternehmer nicht ordnungsgemäß informiert wurde. Informiert der Unternehmer den Verbraucher nachträglich, so beginnt ab diesem Zeitpunkt die Frist von sieben Tagen zu laufen (Art. L. 121-19 C.Consom.). Nach Ausübung des Widerrufsrechts ist der Unternehmer nach Art. L. 121-6 C.Consom. dazu verpflichtet, dem Verbraucher alle angefallenen Kosten zu erstatten mit Ausnahme der Rücksendekosten. Der Verbraucher hat zudem auch einen Anspruch auf die von ihm geleisteten Lieferkosten. Dies wurde ausdrücklich durch Gesetz vom 3.1. 2008 geregelt. Art. L. 121-20-1 sieht seitdem die Rückerstattung aller angefallenen Kosten ausdrücklich vor. 

I. Wertersatz

Eine mit dem deutschen Recht vergleichbare Regelung zum Wertersatz gibt es in Frankreich nicht. Der Cour d’Appel in Rouen hatte aber über einen Fall zu entscheiden, wo ein Verbraucher einen Spa im Internet kaufte und später fristgerecht von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machte
. Das gekaufte Produkt sandte der Kunde jedoch erst 18 Monate später an das Unternehmen zurück, nachdem er es während dieser Zeit ausgiebig nutzte. Die Ware befand sich in einem sehr schlechten Zustand, sodass die zuständigen Richter von einer Wertminderung von 20 % ausgingen. Der Unternehmer wurde unter diesen Umständen dazu verpflichtet, dem Verbraucher lediglich 80 % des Kaufpreises zurückzuerstatten. Zwar findet sich im C.Consom. keine Regelung, die besagt, innerhalb welcher Frist der Verbraucher verpflichtet ist, die Ware zum Unternehmer zurückzusenden. Ferner dürfen dem Verbraucher ausdrücklich nur die Rücksendekosten auferlegt werden. Unter Berücksichtigung allgemeiner Rechtsprinzipien wie « Fraus omnia corrumpit » („Betrug macht alles zunichte“) oder « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans » („niemand kann sich auf sein eigenes rechtswidriges/sittenwidriges Handeln berufen“) sahen sich die Richter aber dennoch befugt, den Verbraucher in diesem Fall für die Wertminderung aufkommen zu lassen.

II. Folgen der EuGH-Urteile für Frankreich

Die französischen Bestimmungen zu Fernabsatzverträgen entsprechen den Vorgaben der Richtlinie und der europäischen Rechtssprechung. Wie das Urteil von Rouen zeigt, kann auch nach französischen Vorgaben ausnahmsweise der Verbraucher dazu verpflichtet werden, für die Nutzung der Ware aufzukommen. Bezüglich der Hinsendekosten besteht in Frankreich Klarheit darüber, dass der Verbraucher diese vom Unternehmer nach Ausübung seines Widerrufsrecht zurückverlangen kann, so wie es auch der EuGH entschieden hat.
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